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Tabelle 2:  Meldepflichten zu Abfallauffanganlagen für Flaggenstaaten

Meldepflichten Bezug

Meldung über 
angeblich nicht 
ausreichende 
Auffanganlagen 

Der Flaggenstaaten wird aufgefordert, das Format für die Meldung angeb
lich nicht ausreichender Hafenauffanganlagen, wie im Anhang 1 des 
MEPC.1/Rundschreibens 834/Rev.1 aufgeführt, an Schiffe zu verteilen und 
die Kapitäne aufzufordern, das Format für die Meldung angeblich nicht 
ausreichender Hafenauffanganlagen an die Verwaltung des Flaggen
staates und, sofern möglich, an die Hafenstaatbehörden zu verwenden. 

MEPC.1/Rundschreiben 834/Rev.1 Absatz 39 

Der Flaggenstaat wird aufgefordert, die IMO für die Weiterleitung an die 
Beteiligten über jeden Fall zu unterrichten, bei dem Anlagen angeblich 
unzureichend sind. 

Anlage I Regeln 38.8; 
Anlage II Regel 18.5;
Anlage IV Regel 12.2;
Anlage V Regel 8.3;
Anlage VI Regel 17.3;
Entschließung MEPC.83(44),
Anlage, Absatz 8.3;
MEPC.1/Rundschreiben 834/Rev.1 Absatz 39

Der Flaggenstaat setzt den Hafenstaat über den Vorfall von angeblich 
nicht ausreichenden Hafenauffanganlagen in Kenntnis. 

MEPC.1/Rundschreiben 834/Rev.1 Absatz 39;
Entschließung MEPC.83(44),
Anlage, Absatz 8.3 

Die Meldung ist so bald wie möglich nach dem Ausfüllen des Melde
formats über angebliche Unzulänglichkeiten zu machen (MEPC.1/Rund
schreiben 834/Rev.1 Anhang 1) und muss eine Kopie der Meldung des 
Kapitäns zusammen mit jeglichen ergänzenden Unterlagen enthalten. 

Entschließung MEPC.83(44),
Anlage, Absatz 8.3.1;
MEPC.1/Rundschreiben 834/Rev.1 Absatz 40 
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Durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr 
wird hiermit die Entschließung des Ausschusses für den 
Schutz der Meeresumwelt MEPC.2(VI), „Empfehlung zu 
Internationalen Ausflussnormen und Richtlinien für die 
Prüfung von Abwasser-Aufbereitungsanlagen“, in deut-
scher Sprache amtlich bekannt gemacht.
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Entschließung MEPC.2(VI) 

angenommen am 3. Dezember 1976

Der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt, 

im Hinblick auf die Entschließung A. 297(VIII), mit der die 
Vollversammlung den Ausschuss als das zuständige Gre-
mium zur Ausübung von Aufgaben benannt hat, die der 
Organisation durch internationale Übereinkommen zur 
Verhütung und Bekämpfung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe übertragen werden oder noch übertragen 
werden können, 

ferner im Hinblick auf Regel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 
i der Anlage IV des Internationalen Übereinkommens von 
1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe, die vorsieht, dass eine Abwasser-Aufbereitungs-
anlage Betriebsanforderungen genügen muss, die auf von 
der Organisation erarbeiteten Normen und Testmethoden 
beruhen, 

sowie im Hinblick auf die Entschließung 20 der Internatio-
nalen Konferenz von 1973 zur Meeresverschmutzung, die 
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darauf dringt, dass die Organisation Maßnahmen ergreift, 
um die oben erwähnten Normen und Testmethoden so 
bald wie möglich zu entwickeln, 

nach Prüfung von Vorschlägen der Mitgliedsregierungen 
für Ausflussnormen und Testmethoden für Abwasser-
Aufbereitungsanlagen an Bord von Schiffen, 

beschließt im Sinne der Regel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer i der Anlage IV des oben genannten Übereinkom-
mens die Ausflussnormen für Abwasser-Aufbereitungs-
anlagen und die Richtlinien für die Prüfung von Abwasser-
Aufbereitungsanlagen hinsichtlich der Ausflussnormen, 
die hier als Anlage A bzw. Anlage B beigefügt sind,

 fordert die Regierungen auf, 

 (a)  die Ausflussnormen und die Richtlinien für die 
Genehmigung von Abwasser-Aufbereitungsanla-
gen anzuwenden; 

 (b)   so bald wie möglich Schritte zur Einrichtung von 
Prüfprogrammen gemäß den Richtlinien für die 
Prüfung zu unternehmen; 

 (c)   der Organisation eine Liste von Abwasser-Auf-
bereitungsanlagen vorzulegen, die die Normen 
erfolgreich erfüllen; und 

 (d)   ein zweckmäßiges „Zeugnis über die Typenprü-
fung” auszustellen, wie es im Absatz 1 der Anla-
ge A erwähnt wird und solche Zeugnisse, die im 
Namen anderer Regierungen ausgestellt wurden, 
als ebenso gültig anzuerkennen wie von ihnen 
selbst ausgestellte Zeugnisse, 

ersucht das Sekretariat, auf Grundlage der erhaltenen In-
formationen eine Liste von genehmigten Abwasser-Auf-
bereitungsanlagen zu erstellen, auf dem aktuellen Stand 
zu halten und regelmäßig den Regierungen zuzusenden. 

Anlage A 
 

Internationale Ausflussnormen für  
AbwasserAufbereitungsanlagen 

1.  Im Sinne der Regel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der 
Anlage IV zum Übereinkommen soll eine Abwasser-
Aufbereitungsanlage bei der Prüfung auf Erteilung 
eines Zeugnisses über die Typenprüfung durch die 
Verwaltung folgende Ausflussnormen erfüllen: 

 (i)  Norm für fäkale Koliforme 

   Das geometrische Mittel der Zählung von fäkalen 
koliformen Keimen aus den im Prüfzeitraum ge-
nommenen Ausflussproben soll 250 fäkale koli-
forme Keime/100 ml M. P. N. (most probable 
number = wahrscheinlichste Anzahl) nach einer 
Multiple-Tube-Fermentationsanalyse oder einem 
gleichwertigen Analyseverfahren nicht überstei-
gen. 

 (ii)  Norm für Schwebstoffe 

  (a)  In Fällen, in denen die Prüfung der Einrich-
tung an Land erfolgt, darf das geometrische 
Mittel des Gesamtgehalts an Schwebstoffen 
in den während des Prüfzeitraums genom-

menen Ausflussproben nicht mehr als 50 mg/l 
betragen. 

  (b)  In Fällen, in denen die Prüfung der Einrich-
tung an Bord des Schiffes erfolgt, darf das 
geometrische Mittel des Gesamtgehalts an 
Schwebstoffen in den während des Prüfzeit-
raums genommenen Ausflussproben um 
nicht mehr als 100 mg/l oberhalb des Gehalts 
an Schwebstoffen im zum Spülen genutzten 
Umgebungswasser liegen. 

    Die Analyse der Schwebstoffe soll nach von 
der Verwaltung genehmigten gravimetri-
schen Methoden durchgeführt werden. 

2.   Zusätzlich zu den oben genannten Bedingungen soll 
die Anlage so ausgelegt sein, dass das geometrische 
Mittel des Biochemischen Sauerstoffbedarfs in fünf 
Tagen (BSB5) der während des Prüfzeitraums ent-
nommenen Ausflussproben 50 mg/l nicht übersteigt. 

  Die Verwaltungen sollen sich davon überzeugen, 
dass die Anlage so ausgelegt ist, dass sie sowohl 
lösliche als auch nicht lösliche organische Stoffe ab-
baut, um diese Anforderung zu erfüllen.

Anlage B 
 

Richtlinien für Leistungsprüfungen von 
 AbwasserAufbereitungsanlagen im Hinblick 

auf Ausflussnormen 

I.  Allgemeines 

 1.1   Diese Richtlinien sollen Verwaltungen dabei 
helfen, Programme für die Prüfung der Be-
triebsleistung von Abwasser-Aufbereitungsan-
lagen im Sinne der Regel 3 Absatz 1 Buchsta-
be a Ziffer i der Anlage IV des Übereinkommens 
einzurichten. 

 1.2   Es ist bekannt, dass die Leistung von Abwas-
ser-Aufbereitungsanlagen sehr unterschied-
lich sein kann, je nachdem, ob das System 
unter simulierten Betriebsbedingungen eines 
Schiffes an Land oder unter den tatsächlichen 
Betriebsbedingungen an Bord eines Schiffes 
geprüft wird. Eine Auswertung tatsächlich er-
hobener Prüfdaten hat ergeben, dass sich die 
betreffenden Leistungen um einen Faktor von 
bis zu zwei unterscheiden könnten. 

 1.3   Es wird anerkannt, dass es für die Verwaltun-
gen wünschenswert sein kann, in diesen 
Richtlinien genannte spezielle Einzelheiten zu 
ändern, um sehr große oder außergewöhnli-
che Abwasser-Aufbereitungsanlagen zu be-
rücksichtigen. 

II.  Prüfüberlegungen 

  Eine Prüfung der Betriebsleistung einer Abwasser-
Aufbereitungsanlage (im Folgenden als „Anlage” be-
zeichnet) soll in Übereinstimmung mit den folgenden 
Punkten durchgeführt werden. Sofern nichts anderes 
angegeben ist, gelten die Punkte sowohl für Prüfun-
gen an Land als auch für Prüfungen an Bord. 

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil



V k B l .  A m t l i c h e r  T e i l  151 Heft 4 – 2021

 2.1 Qualität des Rohabwassers 

   Für an Land geprüfte Anlagen soll als Zulauf 
frisches Abwasser bestehend aus Fäkalien, 
Urin, Toilettenpapier und Spülwasser verwen-
det werden, dem falls erforderlich zu Prüfzwe-
cken Vorklärschlamm beigefügt wurde, um 
eine Mindestkonzentration von Schwebstof-
fen von 500 mg/l zu erreichen. 

   Für an Bord eines Schiffes geprüfte Anlagen 
darf der Zulauf aus dem unter normalen Be-
triebsbedingungen an Bord des Schiffes er-
zeugten Abwasser bestehen. 

 2.2  Dauer der Prüfung 

   Der Prüfzeitraum soll sich über zehn (10) Tage 
erstrecken, nachdem die zu prüfende Anlage 
den Beharrungszustand erreicht hat. 

 2.3  Beschickungsfaktoren 

   Die Anlage soll unter den in den Herstelleran-
gaben angegebenen Bedingungen von durch-
schnittlicher, minimaler und maximaler Be-
schickung geprüft werden. Die Verwaltung soll 
sich verpflichten zu prüfen, ob die Anlage in 
der Lage ist, nach ausbleibender, maximaler, 
minimaler und durchschnittlicher Beschickung 
einen Ausfluss in Übereinstimmung mit den 
Normen in Teil I zu erzeugen. Die Bedingun-
gen, unter denen die Ausflussnormen erfüllt 
wurden, sind im Zeugnis zu vermerken. 

 2.4  Probenentnahmeverfahren und -häufigkeit

   Die Verwaltungen sollen sicherstellen, dass die 
Anlage so eingebaut wird, dass eine einfache 
Entnahme von Proben möglich ist. Die Proben-
entnahme soll in einer Weise und  Häufigkeit 
durchgeführt werden, die für die Qualität des 
Ausflusses repräsentativ ist. Die Häufigkeit der 
Probenentnahme soll die Verweildauer des Zu-
laufs in der Anlage berücksichtigen. Es sollen 
mindestens 40 Ausflussproben entnommen 
werden, um eine statistische Analyse der Daten 
(geometrisches Mittel, Maximum, Minimum, 
Abweichung usw.) zu ermöglichen. Es soll eine 
angemessene Anzahl von Zulaufproben ent-
nommen werden, um sicherzustellen, dass 
Punkt 1 erfüllt wird. Rückstände von Desinfek-
tionsmitteln in Proben sollen neutralisiert wer-
den, wenn die Probe entnommen wird, um eine 
unrealistische Abtötung von Bakterien oder die 
chemische Oxidation von organischen Stoffen 
durch das Desinfektionsmittel durch künstlich 
verlängerte Kontaktzeiten zu vermeiden. 

 2.5  Analytische Prüfung des Ausflusses 

   Die Verwaltung soll im Hinblick auf die künftige 
technische Entwicklung eine Aufzeichnung 
weiterer Parameter neben den vorgeschriebe-
nen Parametern (fäkale koliforme Keime, 
Schwebstoffe und BSB5) in Betracht ziehen. 
Zu diesen Parametern zählen die Mengen der 
gesamten Feststoffe, der Schwebstoffe, der 
absetzbaren Stoffe und der flüchtigen Schweb-

stoffe, der Sauerstoffbedarf der chemischen 
Oxidation, die  Trübung, die Gesamtmenge von 
Phosphor, der pH-Wert, die Gesamtmenge or-
ganischer Kohlenstoffe und die Menge der ge-
samten koliformen Keime und der fäkalischen 
Streptokokken. 

 2.6  Rückstände von Desinfektionsmitteln 

   Die möglichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen der Rückstände vieler Desinfektionsmittel 
und Nebenprodukte, wie zum Beispiel die mit 
der Nutzung von Chlor oder seinen Zusam-
mensetzungen in Verbindung stehenden, sind 
gut bekannt. Es wird daher empfohlen, dass 
sich die Verwaltungen bei ihren Bemühungen 
um Einhaltung der Norm für fäkale koliforme 
Keime den Einsatz von Ozon, ultravioletter 
Strahlung oder eines anderen Desinfektions-
mittels, das nachteilige Umweltauswirkungen 
möglichst gering hält, fördern. Wird Chlor als 
Desinfektionsmittel genutzt, soll sich die Ver-
waltung vergewissern, dass das beste techni-
sche Verfahren eingesetzt wird, um die Rück-
stände des Desinfektionsmittels im Ausfluss 
so gering zu halten, wie es durchführbar ist. 

 2.7  Erwägungen bei einer Vergrößerung 

   Für die Schifffahrt bestimmte Anlagen sollen 
nur in Originalgröße für Prüfzwecke verwendet 
werden. Die Verwaltungen können ein Zeugnis 
für eine Bandbreite unterschiedlich großer An-
lagen des Herstellers erteilen, die nach densel-
ben Grundsätzen und mit der gleichen Technik 
arbeiten, doch sind mögliche Einschränkungen 
der Betriebsleistung aufgrund einer Vergröße-
rung gebührend zu berücksichtigen. Im Fall 
großer oder außergewöhnlicher Anlagen kann 
sich die Erteilung des Zeugnisses auf die Er-
gebnisse der Prüfungen von Prototypen stüt-
zen. Soweit möglich, sollen beim endgültigen 
Einbau solcher Anlagen Bestätigungsprüfun-
gen durchgeführt werden. 

 2.8  Salzgehalt und Temperatur 

   Die Prüfungen für die Erteilung des Zeugnisses 
sollen über die vom Hersteller angegebenen 
Temperaturen und Salzgehalte durchgeführt 
werden, und die Verwaltung soll sich verge-
wissern, dass diese Angaben für die Bedin-
gungen, unter denen die Anlage betrieben 
werden muss, ausreichend sind. Jede Ein-
schränkung der Betriebsbedingungen soll im 
Zeugnis eingetragen werden. 

 2.9  Neigung und Vibration 

   Die Verwaltungen sollen sich vergewissern, 
dass die Anlage auch bei einer Neigung des 
Schiffes betrieben werden kann, die mit inter-
national anerkannten seemännischen Verfah-
rensweisen vereinbar ist. Es kann notwendig 
sein, Steuerungs- und Sensorteile einer Prü-
fung auf Schock- und Vibrationsbeständigkeit 
zu unterziehen, um ihre Eignung für den Ein-
satz auf See zu überprüfen. 
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 2.10 Weitere Erwägungen 

 2.10.1   Typ und Modell der Abwasser-Aufbereitungs-
anlage sowie der Name des Herstellers sollen 
auf einer dauerhaft befestigten Kennzeich-
nung, die fest an der Anlage fixiert ist, ver-
merkt werden. 

 2.10.2   Die Verwaltungen sollen die Einbau-, Betriebs- 
und Wartungshandbücher des Herstellers auf 
ihre Zulänglichkeit und Vollständigkeit über-
prüfen. 

 2.10.3   Die Qualifikationen der Prüfeinrichtungen sol-
len von der Verwaltung als Grundvorausset-
zung für deren Beteiligung am Prüfprogramm 
sorgfältig überprüft werden. Es soll alles getan 
werden, um die Einheitlichkeit der verschiede-
nen Prüfeinrichtungen sicherzustellen. 

III. Regelmäßige Besichtigungen 

 3.   Die Verwaltungen sollen bei regelmäßigen Be-
sichtigungen nach Regel 3 Absatz 1 Buchsta-
be b der Anlage IV sicherstellen, dass die An-
lage weiterhin nach den in Regel 3 Absatz 1 
Buchstabe a der Anlage IV vorgesehenen Be-
dingungen arbeitet. 

***

(VkBl. 2021 S. 149)

Nr. 53 Bekanntmachung der Entschließung 
des Ausschusses für den Schutz der 
Meeresumwelt MEPC.125(53) ein
schließlich der einschlägigen Ände
rungen in MEPC 53/24/Add.1/Corr.1, 
„Richtlinien für die Zulassung von 
BallastwasserBehandlungssyste
men (G8)“, in deutscher Sprache

Hamburg, den 03. Februar 2021 
Az.: 11-3-0

Durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr 
wird hiermit die Entschließung des Ausschusses für den 
Schutz der Meeresumwelt MEPC.125(53) einschließlich 
der einschlägigen Änderungen in MEPC 53/24/Add.1/
Corr.1, „Richtlinien für die Zulassung von Ballastwasser-
Behandlungssystemen (G8)“, in deutscher Sprache amt-
lich bekannt gemacht.
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Richtlinien für die Zulassung von  

BallastwasserBehandlungssystemen (G8) 
 

Einschließlich der einschlägigen Änderungen in 
MEPC 53/24/Add.1/Corr.1

Der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt,

GESTÜTZT AUF Artikel 38 Buchstabe a des Übereinkom-
mens über die Internationale Seeschifffahrts-Organisati-
on betreffend die Aufgaben des Ausschusses für den 
Schutz der Meeresumwelt, die ihm durch die internatio-
nalen Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung 
der Meeresverschmutzung übertragen werden,

EBENSO GESTÜTZT DARAUF, dass die Internationale 
Konferenz über die Behandlung von Ballastwasser von 
Schiffen im Februar 2004 das Internationale Übereinkom-
men von 2004 zur Kontrolle und Behandlung von Ballast-
wasser und Sedimenten von Schiffen (im Folgenden als 
„Ballastwasser-Übereinkommen“ bezeichnet) zusammen 
mit vier Entschließungen der Konferenz verabschiedet hat,

IM HINBLICK DARAUF, dass gemäß Regel A–2 des 
 Ballastwasser-Übereinkommens das Einleiten von Bal-
lastwasser nur mittels Ballastwasser-Behandlung ent-
sprechend den Bestimmungen der Anlage zu dem Über-
einkommen erfolgen darf,

FERNER IM HINBLICK DARAUF, dass in Regel D–3 der 
Anlage des Ballastwasser-Übereinkommens vorgesehen 
ist, dass alle zur Erfüllung dieses Übereinkommens an-
gewandten Ballastwasser-Behandlungssysteme von der 
Verwaltung nach Maßgabe der von der Organisation er-
stellten Richtlinien zugelassen werden müssen,

EBENSO IM HINBLICK DARAUF, dass die von der Inter-
nationalen Konferenz über die Behandlung von Ballast-
wasser von Schiffen angenommene Entschließung 1 die 
Organisation auffordert, diese Richtlinien als dringliche 
Angelegenheit auszuarbeiten,

NACH PRÜFUNG des von der Arbeitsgruppe „Ballast-
wasser“ erstellten Entwurfs von Richtlinien für die Zulas-
sung von Ballastwasser-Behandlungssystemen, 

1.  NIMMT die Richtlinien für die Zulassung von Ballast-
wasser-Behandlungssystemen AN, deren Wortlaut in 
der Anlage zu dieser Entschließung wiedergegeben ist; 

2.  FORDERT die Regierungen AUF, diese Richtlinien so 
bald wie möglich oder sobald das Übereinkommen 
auf sie Anwendung findet, anzuwenden; und

3.  STIMMT ZU, die Richtlinien fortlaufend zu überprüfen. 

Anlage 
 

Richtlinien für die Zulassung von  
BallastwasserBehandlungssystemen (G8)
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